
Albert-Schweitzer-Familienwerk Bayern e.V.  www.Albert-Schweitzer.org   
Bayern@Albert-Schweitzer.org   
Tel.: 08046/18752-0  
 
Mitglied im Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke e.V. Bundesverband   
Bankverbindung: DE76 7016 9333 0000 8390 00  Raiffeisenbank Beuerberg - Eurasburg eG   
 

 

Albert-Schweitzer-Familienwerk, Wolfsgrube 6a, 82549 Königsdorf                      Geschäftsstelle   

Waldkindergarten Penzberg 
 

Beiträge incl. Tee- und Spielgeld (Stand: 09/2025)  

 

Buchungszeit Beitrag 

Von mehr als 4 bis einschließlich 5 Stunden 194,- € * 

Von mehr als 5 bis einschließlich 6 Stunden 212,- € * 

Von mehr als 6 bis einschließlich 7 Stunden ------- 

Von mehr als 7 bis einschließlich 8 Stunden ------- 

Von mehr als 8 bis einschließlich 9 Stunden ------- 

Von mehr als 9 bis einschließlich 10 Stunden ------- 

* Unsere pädagogische Kernzeit/Mindestbuchungszeitraum ist von 08:30 bis 12.30 Uhr. Diese Zeit ist 
verpflichtend zu buchen. Beachten Sie bitte, dass die Bring- und Abholzeiten innerhalb der gebuchten 
Zeit liegen. 

* Die aufgeführten Beiträge werden für jeden angefangenen Monat (12 Monate) erhoben. 
 
* Bei Änderung der Buchungszeit wird eine Gebühr von 45,-€ erhoben. 
 
* Bei gleichzeitigem Besuch der Einrichtung durch Penzberger Geschwister wird auf Antrag eine 
einrichtungsübergreifende Ermäßigung gewährt. Die höchste Gebühr bleibt unangetastet. Für den Fall, 
dass eine Familie mehrere Geschwisterermäßigungen in Anspruch nehmen kann, richtet sich der Grad 
der Ermäßigung in absteigender Reihenfolge, d. h. für das Kind mit der zweit höchsten Gebühr kommt 
eine Ermäßigung i.H.v. 50 % und für alle weiteren Kinder eine Ermäßigung i. H. v. 100 % zum Tragen.  

Quelle: Gebührensatzung der Stadt Penzberg 
https://www.penzberg.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Kinderbetreuung_2020/Formular_Geschwisterer
m%C3%A4%C3%9Figung.pdf 
 
* Die Anmeldegebühr beträgt einmalig 25,- € und wird im ersten Betreuungsmonat eingezogen.  
* Gemäß Art. 24 BayKiBiG reduziert sich der aufgeführte Beitrag um den staatlichen Beitragszuschuss 
Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.  
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKiBiG-23 


